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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass regionale Qualitätsmarken für die betreffenden Gebiete und die 

Wirtschaft im ländlichen Raum wichtig sind, da mit ihnen die Verbindung zwischen 

Produkten und Dienstleistungen und dem jeweiligen Gebiet, aus dem sie stammen, betont 

und dadurch ein Beitrag zur Entwicklung des nachhaltigen Tourismus geleistet und die 

Wettbewerbsfähigkeit dieser Gebiete verbessert werden kann; 

B. in der Erwägung, dass die Steigerung des Bekanntheitsgrads von Erzeugnissen 

ortsansässiger Betriebe die touristische Attraktivität einer Region begünstigen kann; 

C. in der Erwägung, dass durch Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der lokalen 

und regionalen Zusammenarbeit zwischen dem primären und dem tertiären Sektor für die 

nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft und des Tourismus in der Union gesorgt 

werden könnte;  

D. in der Erwägung, dass lokale Partnerschaften von entscheidender Bedeutung dafür sind, 

eine regionale Qualitätsmarke aufzubauen und bekannter zu machen; 

1. hält es für wichtig, zu ermitteln, welche besonderen Merkmale eine Region aufweist, und 

dazu beizutragen, dass alle beteiligten Interessenträger durch Zusammenarbeit und 

Partnerschaften an der Weiterentwicklung der regionalen Qualitätsmarken mitwirken; 

fordert die Kommission auf, die Besonderheiten und die entwicklungsbezogenen 

Anforderungen von Gebieten in äußerster Randlage der Union sowie von Küsten-, Insel- 

und Berggebieten in Bezug auf touristische Aktivitäten zu berücksichtigen; 

2.  ist der Ansicht, dass durch regionale Qualitätsmarken dazu beigetragen werden muss, das 

Image Europas als hochwertiges Tourismusziel zu wahren und sich dabei auf 

unterschiedliche Produkte des regionalen Tourismus zu stützen, beispielsweise auf den 

Agrotourismus, den Tourismus im ländlichen Raum, den Ökotourismus, den 

Gastronomietourismus, das industrielle und historische Erbe bzw. das Natur- und 

Kulturerbe wie auch Fahrradrouten, die mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu 

kombinieren sind; 

3. hebt hervor, dass es für mit einem bestimmten Ort verknüpfte Dienstleistungen derzeit 

keine EU-Marke gibt, an der die Verbraucher ein hochwertiges Tourismusprodukt 

erkennen können; empfiehlt in diesem Zusammenhang, daran mitzuwirken, dass eine auf 

Qualität ausgerichtete Dynamik im Tourismus in Gang gebracht wird, vor allem für den 

Tourismus im ländlichen Raum und für kleine Unternehmen; ist der Ansicht, dass so auch 

dazu beigetragen werden kann, eine Alternative für traditionelle Sektoren wie 

Landwirtschaft und Viehzucht zu schaffen; vertritt die Auffassung, dass mit einem 

bestimmten Ort verknüpfte Qualitätsmarken nur vergeben werden dürfen, wenn durch die 

Erfüllung einer Reihe von Bedingungen eine Qualitätsgarantie gegeben ist, und dass 

derartige Qualitätsmarken unter Beachtung und auf der Grundlage vorhandener Marken 
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wie etwa der Bezeichnungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse geschaffen werden müssen, 

wobei aber Verwechslungen mit den Gütezeichen der EU für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse ausgeschlossen sein müssen; 

4. ist der Ansicht, dass die Verbraucher anhand regionaler Qualitätsmarken unterschiedliche 

Produkte vergleichen und darauf vertrauen können, ein Dienstleistungsangebot mit einem 

bestimmten Mindestqualitätsniveau zu erhalten; 

5. betont, dass regionale Qualitätsmarken nur erfolgreich sein können, wenn für sie 

Rahmenbedingungen und Vergabekriterien festgelegt und gleichzeitig geeignete 

Finanzierungs- und Schulungsprogramme usw. aufgelegt werden, sodass die notwendigen 

Anreize gesetzt und die erforderliche Unterstützung für die konkrete Einführung 

regionaler Qualitätsmarken durch die vor Ort zuständigen Stellen und die ortsansässigen 

Unternehmen geleistet werden; 

6. vertritt die Auffassung, dass durch Initiativen wie das Netz der herausragenden 

europäischen Reiseziele (EDEN) die Wettbewerbsfähigkeit vorangebracht, der 

nachhaltige und hochwertige Tourismus in den Regionen dank des Potenzials von 

Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen gefördert und dazu beigetragen wird, die 

vor Ort zuständigen Stellen einzubeziehen, Partnerschaften aufzubauen und eine größere 

Vielfalt an Interessenträgern in die Schaffung der regionalen Qualitätsmarke einzubinden; 

7. fordert die Kommission auf, die einzelnen Formen des Tourismus im Zusammenhang mit 

Tätigkeiten im ländlichen Raum in die entsprechenden Maßnahmen und Programme, 

beispielsweise EDEN und Calypso, aufzunehmen; erachtet es als notwendig, 

Tourismusaktivitäten im ländlichen Raum durch gezielte Maßnahmen und Programme zu 

unterstützen; 

8. fordert die Kommission auf, dem Parlament und dem Rat so rasch wie möglich 

Vorschläge für die Einführung eines Qualitätszertifikats für den Tourismus in Europa 

vorzulegen, durch das – indem die Sicherheit und die Zugänglichkeit für Verbraucher und 

das Vertrauen der Verbraucher in Bezug auf eine Reihe von Tourismusprodukten 

verbessert werden – dazu beigetragen wird, die Qualität der Dienstleistungen in einem 

bestimmten geografischen Gebiet zu steigern sowie sozial und ökologisch 

verantwortungsvolle Tourismusdienstleistungen zu fördern; ist der Ansicht, dass im 

Zusammenhang mit einem derartigen Qualitätszertifikat Faktoren wie die dauerhafte 

Zugänglichkeit der Tourismusdienstleistungen sowie deren Auswirkungen auf Umwelt, 

Wirtschaft und Gesellschaft bewertet werden sollten; 

9. misst dem Austausch von Erfahrungen und den Aufbau von Netzwerken und 

Partnerschaften entscheidende Bedeutung bei, damit die regionalen Qualitätsmarken 

größere Erfolge zeitigen können; würdigt die Rolle der Vertretungsgremien – wie 

Berufsvereinigungen – auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene, die sich 

für die regionalen Qualitätsmarken einsetzen und deren Sichtbarkeit verbessern; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich für den Aufbau von – nach Möglichkeit 

länderübergreifenden – Kooperationsplattformen einzusetzen; fordert die Kommission 

auf, die vorhandene Unterstützung für den Austausch von Erfahrungen und Wissen im 

Hinblick auf die Ausarbeitung regionaler Qualitätsmarken und die Entwicklung von 

ökologisch nachhaltigen lokalen Produkten und Dienstleistungen mit touristischem Wert 
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zu fördern; 

10. betont, dass diese Plattformen allen Interessenträgern informative und lehrreiche 

Erläuterungen zu der Bedeutung regionaler Qualitätsmarken und zu ihrem Beitrag für den 

Tourismus und andere Sektoren bieten, eine Datenbank mit Beispielen für bewährte 

Verfahren aus ganz Europa enthalten wie auch spezielle Angebote für bestimmte 

Zielgruppen und die Steigerung des Bekanntheitsgrads regionaler Qualitätsmarken 

aufweisen sollten; 

11. erachtet es als wichtig, dass die Mitgliedstaaten einen Rahmen schaffen, durch den 

Partnerschaften zwischen allen Beteiligten gefördert werden, die am Aufbau einer 

regionalen Qualitätsmarke interessiert sind; 

12. vertritt die Auffassung, dass für den Erfolg regionaler Qualitätsmarken die erforderliche 

Zahl an Fachleuten und die notwendigen Finanzmittel vorhanden sein müssen, weshalb 

die regionalen Qualitätsmarken durch die europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

und andere EU-Instrumente horizontal und gezielt unterstützt werden sollten; 

13. ist der Ansicht, dass regionale Qualitätsmarken besser von geschützten geografischen 

Angaben und geschützten Ursprungsbezeichnungen unterschieden werden sollten, da 

jedes dieser Systeme auf einem anderen Grundsatz fußt und unterschiedliche Sachverhalte 

betrifft, und dass diese Systeme mit spezifischen Instrumenten gefördert werden sollten;
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